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Leitsatz

1. Der Antragsteller kann mit der Rüge der fehlenden Fachlosaufteilung nach § 160 Abs. 3
Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 GWB nur präkludiert sein, wenn ein durchschnittlich fachkundiger Bie-
ter unter Anwendung der üblichen Sorgfalt hätte erkennen können, dass es im maßgeblichen
Fachbereich einen eigenständigen Anbietermarkt mit spezialisierten Fachunternehmen gibt.

2. Im Rahmen des § 122 Abs. 4 Satz 1 GWB können besonders hohe Anforderungen unange-
messen sein, wenn sie wettbewerbsbeschränkende Wirkung entfalten und diese nicht mehr
durch gewichtige Gründe gerechtfertigt ist.

Verfahrensgang

vorgehend Vergabekammer München, 30. März 2022, 3194.Z3-3_01-21-60

Tenor

1. Auf die sofortige Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Vergabekam-
mer Südbayern vom 30. März 2022, Az. 3194.Z3-3_01-21-60, in Ziffer 1, Ziffer 2 und Zif-
fer 4 aufgehoben. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, bei Fortbestehen der Beschaf-
fungsabsicht das Vergabeverfahren unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des
Senats in den Stand vor der Auftragsbekanntmachung zurückzuversetzen.

2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerde- und des Nachprüfungsverfah-
rens einschließlich der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Ausla-
gen des Antragstellers.

3. Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf bis zu 380.000,00 € festgesetzt.

Gründe

I.

1 Im Rahmen der Sanierung des D. Museums beabsichtigt die Antragsgegnerin die Verga-
be von Projektsteuerungsleistungen für den Realisierungsabschnitt 2 im offenen Verfah-
ren. Beauftragt werden soll ausweislich der europaweiten Bekanntmachung vom 24. Au-
gust 2021 die Projektsteuerung mit Schnittstellenmanagement für das Gesamtprojekt
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sowie für das Teilprojekt Bau und das Teilprojekt Ausstellungen, das die Neugestaltung
von fünf Einzelausstellungen umfasst. Die Bekanntmachung führte unter Ziffer II 1.6)
aus: „Aufteilung des Auftrags in Lose: nein“. Unter Ziffer III. 1.3) „Technische und berufli-
che Leistungsfähigkeit“ forderte die Antragsgegnerin als „Mindeststandards“ mindestens
zwei Referenzen über Projektsteuerungsleistungen bei Bauvorhaben mit Baukosten je-
weils über mindestens 100 Millionen € und einer Leistungszeit von mindestens fünf Jah-
ren. Eines dieser zwei Referenzprojekte musste ein Sanierungsprojekt sein. Zusätzlich
war mindestens eine Referenz zu benennen, die die Projektsteuerung der Planung und
Ausführung der Neugestaltung von wenigstens drei Einzelausstellungen (Dauerausstel-
lungen) im Rahmen der Sanierung / eines Umbaus eines Gebäude einschließlich der Be-
treuung von Schnittstellen zum Bauprojekt und dem Aus- und Einzug der Ausstellungs-
projekte zum Gegenstand hatte. Die Projektstufe 4 musste bei den Referenzprojekten in-
nerhalb der letzten zehn Jahre abgeschlossen worden sein. Als weiterer Mindeststandard
wurde die Beschäftigung von mindestens 80 Mitarbeitern, davon mindestens 50 Archi-
tekten und Bauingenieuren, gefordert. Schlusstermin für die Angebotsabgabe war der
30. September 2021.

2 Mit Schreiben vom 7. September 2021 rügte der Antragsteller, die Forderung einer Re-
ferenz über die Projektsteuerung der Neugestaltung von Ausstellungen verstoße gegen
§ 75 Abs. 4 VgV, da unzulässig eine Realisierung von Objekten gleicher Nutzungsart ge-
fordert werde. Auch die weiteren Anforderungen, drei Dauerstellungen mit Schnittstel-
lenbetreuung sowie Umzugsmanagement seien überzogen. Eine sachliche Rechtferti-
gung dafür sei nicht ersichtlich. Da die Anforderungen exakt dem Beauftragungsumfang
des bisher - im Realisierungsabschnitt 1 - tätigen Projektsteuerers entsprächen, dränge
sich der Verdacht auf, dass eine Beschränkung des Teilnehmerkreises beabsichtigt sei.

3 Die Antragsgegnerin erklärte im Schreiben vom 16. September 2021, der Rüge (nur) teil-
weise abzuhelfen, und veröffentlichte am 21. September 2021 eine berichtigte Bekannt-
machung. Danach musste eines der als Mindeststandard geforderten Referenzprojek-
te die Projektsteuerung der Planung und Ausführung der Neugestaltung von wenigstens
drei Einzelausstellungen (Dauerausstellungen) im Rahmen des Neubaus, der Sanierung
oder eines Umbaus eines Gebäudes einschließlich der Betreuung der Schnittstelle zum
Bauprojekt zum Gegenstand haben. Auf die Betreuung der Schnittstelle zum Aus- und
Einzug der Ausstellungsobjekte wurde verzichtet.

4 Mit Schreiben vom 30. September 2021 hat der Antragsteller ohne vorherige Einreichung
eines Angebots die Durchführung des Nachprüfungsverfahrens beantragt. Der Nachprü-
fungsantrag sei zulässig. Da der Antragsteller keine Referenz für die Projektsteuerung
von Ausstellungen im Museumsbereich habe, sei er an der Teilnahme am Verfahren ge-
hindert. Die Referenzanforderung verstoße gegen § 122 Abs. 4 GWB. Es fehle am Auf-
tragsbezug, da es für die Leistung der Projektsteuerung nicht auf die konkrete Nutzung
des Gebäudes ankomme. Außerdem seien die Anforderungen unverhältnismäßig. Die
Anforderungen könnten praktisch nur vom Projektsteuerer des Realisierungsabschnitts
1 erfüllt werden, so dass ein Wettbewerb praktisch ausgeschlossen sei. Die Projektsteue-
rung für das fragliche Projekt unterscheide sich nicht wesentlich von der Projektsteue-
rung für komplexe Bauvorhaben, interdisziplinäre OP- und Diagnostikraumvorhaben oder
Tierhäusern für Forschungszwecke, wie sie der Antragsteller bereits erbracht habe. Die
Dokumentation leide an erheblichen Mängeln. Ferner hat der Antragsteller im Schriftsatz
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vom 11. November 2021 vorgetragen, die Antragsgegnerin hätte über eine Trennung
der Leistungen für die Steuerung der Ausstellung einerseits und des Teilprojekts Bau an-
dererseits zumindest nachdenken müssen, um nicht durch die Verknüpfung der Leistun-
gen den Bietermarkt unnötig einzuschränken.

5 Der Antragsteller hat beantragt:

6 1. Das Vergabeverfahren wird aufgehoben.

7 2. Die Antragsgegnerin wird bei Fortbestehen der Beschaffungsabsicht und bei Ein-
leitung eines neuen Vergabeverfahrens zur Berücksichtigung der Rechtsauffassung
der Vergabekammer verpflichtet.

8 Die Antragsgegnerin hat beantragt,

9 den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen.

10 Die Antragsgegnerin hält die Referenzanforderungen für zulässig und angemessen. Mit
der Rüge mangelnden Auftragsbezugs sei der Antragsteller schon präkludiert. Zudem
bestehe ein berechtigtes Interesse, dass der Projektsteuerer vorliegend Erfahrungen mit
der konkreten Nutzungsart habe, da es sich um ganz spezifische Steuerungsleistungen
handle. Das Projekt beinhalte aufgrund der besonderen Nutzerstruktur und der Steue-
rung der inhaltlichen Entwicklungsprozesse für die Ausstellungen sehr spezifische, hoch
komplexe Aufgaben. Die Nutzervorgaben müssten in einem Parallelprozess mit den Aus-
stellungen entwickelt und anschließend ins Gebäude integriert werden, was das Projekt
ganz wesentlich von einem klassischen Bauprojekt unterscheide. Aufgrund des Projekt-
plans bleibe keine Zeit, dass sich der Bieter die Kenntnisse für eine derartige Projekt-
steuerung erst während des Projekts aneigne. Eine wissenschaftliche Definition, was „ei-
ne“ Ausstellung sei, kenne sie nicht, das definiere jedes Museum selbst. Sie habe mit
den Referenzanforderungen hohe Hürden gesetzt. Die Anforderungen seien aber nicht
spezifisch auf den Projektsteuerer des Realisierungsabschnitts 1 zugeschnitten. Es sei
allgemein bekannt, dass in den letzten 10 Jahren eine Vielzahl von Projekten verwirklicht
worden sei, so dass es einige Projektsteuerer geben müsse, die die Anforderungen erfül-
len könnten. Die Dokumentation sei ordnungsgemäß.

11 Die Vergabekammer hat den Nachprüfungsantrag zurückgewiesen. Der Antragsteller sei
mit der Rüge der unterbliebenen Losaufteilung nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3
GWB präkludiert. Dass die Antragsgegnerin keine Losaufteilung vorgenommen habe, sei
aus der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen ersichtlich gewesen. Der Präklu-
sion stehe nicht entgegen, dass dem Antragsteller nicht bekannt gewesen sei, aus wel-
chen Gründen gemäß § 97 Abs. 4 Satz 3 GWB die Antragsgegnerin eine gemeinsame
Vergabe vorgenommen habe. Im Übrigen hält die Vergabekammer den Nachprüfungs-
antrag für unbegründet. § 75 Abs. 5 Satz 3 VgV sei nicht anwendbar. Die Eignungsan-
forderungen stünden gemäß § 122 Abs. 4 Satz 1 GWB in einem angemessenen Verhält-
nis zum Auftragsgegenstand. Die Notwendigkeit einer Projektsteuerungsreferenz für die
Neugestaltung von mindestens drei Einzelausstellungen als Dauerausstellungen sei nicht
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als besonders hohe Anforderung anzusehen. Eine Einschränkung hinsichtlich der The-
matik oder Größe der Ausstellung, des Schwerpunkts oder der Besucherzahl des Gebäu-
des sowie der Anzahl oder Beschaffenheit der Exponate werde nicht vorgenommen. Die
Antragsgegnerin habe vorgetragen, dass es in den letzten Jahren eine Vielzahl an Neu-
konzeptionen von Ausstellungen im Zusammenhang mit dem Neubau, Umbau oder ei-
ner Sanierung von Gebäuden gegeben habe. Die Vergabekammer gehe davon aus, dass
die Eignungskriterien nur einen geringen Einfluss auf den Wettbewerb hätten. Auch ha-
be der Antragsteller nicht dargelegt, inwieweit es aufgrund einer eingeschränkten Wett-
bewerbssituation nicht möglich gewesen sei, Nachunternehmer zur Eignungsleihe oder
andere Projektsteuerer für eine Bietergemeinschaft zu finden. Es sei auch keine unange-
messene Forderung, dass der Projektsteuerer bereits Erfahrung mit der Steuerung und
Koordinierung von Ausstellungsprojekten vorweisen müsse. Die Leistungen insoweit un-
terschieden sich signifikant von den üblichen Projektsteuerungsleistungen bei Bauprojek-
ten.

12 Dagegen wendet sich der Antragsteller mit seiner sofortigen Beschwerde, mit der er sei-
nen Vortrag vertieft. Die Eignungsanforderungen verstießen gegen den Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz nach § 122 Abs. 4 Satz 1 GWB. Entgegen der Ansicht der Vergabekammer
handele es nicht nur um geringe Anforderungen. Da mindestens drei Einzelausstellun-
gen und Schnittstellen zum Bauprojekt gefordert seien, müsse ein entsprechend groß-
volumiges Projekt im Raum stehen. Zudem habe die Antragsgegnerin nicht vorab defi-
niert, wann eine Referenz von ihr als tauglich angesehen werde. Wenn die Neugestal-
tung jeder Art von Ausstellungen, z. B. auch in einem „ländlichen Bauernmuseum“, ge-
nügen solle, stehe das in Widerspruch zur dokumentierten Erwägung, dass die Bewäl-
tigung von Projekten mit hoher Komplexität nachzuweisen sei. Ferner fehle eine taugli-
che Dokumentation. Die Antragsgegnerin habe die Referenzanforderungen ohne ausrei-
chende Kenntnis der Marktlage und sachliche Basis festgelegt. Auch fehle eine ergeb-
nisoffene Abwägung des Für und Wider der Anforderungen. Der Auftrag hätte in ein Los
zur klassischen Projektsteuerung und die besondere Projektsteuerungsleistung „Ausstel-
lung“ aufgeteilt werden müssen. Diese Rüge sei nicht präkludiert, da sich die Gründe für
das Unterbleiben der Losaufteilung nicht aus den Unterlagen ergeben hätten. Zudem sei
davon auszugehen, dass eine erneute Frist zur Einreichung der Teilnahmeanträge ge-
setzt werde, wenn nach dem Ende des Nachprüfungsverfahrens die Aussetzung des Ver-
gabeverfahrens aufgehoben werde.

13 Der Antragsteller beantragt daher:

14 1. Der Beschluss der Vergabekammer Südbayern vom 30. März 2022 wird aufgeho-
ben.

15 2. Auf den Nachprüfungsantrag des Antragstellers hin wird das Vergabeverfahren
aufgehoben.

16 3. Hilfsweise zu 2: Die Antragsgegnerin wird bei Fortbestehen der Beschaffungsab-
sicht zur Gestaltung der Vergabeunterlagen unter Berücksichtigung der Rechtsauf-
fassung des Vergabesenats verpflichtet.
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17 Die Antragsgegnerin beantragt:

18 Die sofortige Beschwerde wird zurückgewiesen.

19 Die Antragsgegnerin verteidigt den Beschluss der Vergabekammer und vertieft ihren
Vortrag. Die Eignungskriterien seien angemessen. Die Steuerung von Ausstellungspro-
jekten beinhalte sehr spezielle Aufgabenstellungen wegen der besonderen Nutzerstruk-
tur, der Steuerung der inhaltlichen Entwicklungsprozesse und deren Synchronisation mit
den Planungsabläufen. Bei der Inhaltsproduktion gebe es spezielle Prozesse und Vorge-
hensweisen zwischen Kuratoren und Gestaltern. Zudem müssten die konservatorischen
Vorgaben bekannt sein. Schließlich seien die Prozesse zur Erstellung der Begleitmedien
(Vermittlung der Inhalte) sehr speziell. Die Herausforderung bestehe darin, die Prozesse
der unterschiedlichen Ausstellungen mit den unterschiedlichen Anforderungen an die Ex-
ponate richtig einzuordnen, abzustimmen und die Vielzahl der fachlich Beteiligten ziel-
gerichtet zu organisieren und zu steuern. Die Steuerung von Ausstellungsprojekten un-
terscheide sich daher wesentlich von der klassischen Bauprojektsteuerung. Die Forde-
rung nach einer Referenz bezogen auf Dauerausstellungen sei gerechtfertigt, da die in-
haltliche Entwicklung von Dauerausstellungen ganz andere Anforderungen stelle als die
von temporären Ausstellungen. Ein Referenzprojekt mit drei Einzelausstellungen sei nö-
tig, da unterschiedliche Ausstellungsgegenstände (z. B. Großexponate, klimasensible Ex-
ponate etc.) unterschiedliche Schwerpunkte in den einzelnen Prozessen verlangten und
diese im Rahmen eines Gesamtkonzepts aufeinander abzustimmen seien. Es handle sich
bei der geforderten Referenz nicht um eine unnötige Wettbewerbsbeschränkung, zumal
der Einsatz von Nachunternehmern nicht ausgeschlossen werde. Eine Losaufteilung sei
nicht möglich gewesen. Auf die einheitliche Verantwortung eines Projektsteuerers kön-
ne wegen der mannigfaltigen Schnittstellen und der notwendigen Synchronisation der
Planungsabläufe nicht verzichtet werden. Ohnehin sei die Antragstellerin mit der Rüge
präkludiert. Dem einschlägigen Bieterkreis müssten die Grundsätze der Losaufteilung
bekannt sein. Aus dem Regel-Ausnahme-Verhältnis folge, dass ein Bieter nicht einfach
annehmen dürfe, der Auftraggeber werde schon einen validen Grund für die Gesamtver-
gabe haben.

20 Ergänzend wird auf die gewechselten Schriftsätze und das Protokoll der mündlichen Ver-
handlung vom 26. Juli 2023 verwiesen.

II.

21 Die gemäß § 172 GWB zulässige sofortige Beschwerde des Antragstellers hat Erfolg.
Die Antragsgegnerin hat bei Fortbestehen der Beschaffungsabsicht das Verfahren unter
Beachtung der Rechtsauffassung des Senats in den Stand vor der Auftragsbekanntma-
chung zurückzuversetzen.

22 1. Der Nachprüfungsantrag ist insgesamt zulässig.

23 a) Der Antragsteller ist antragsbefugt, § 160 Abs. 2 GWB, auch wenn er kein Angebot ab-
gegeben hat. Er trägt unbestritten vor, er habe keine Referenz für die Projektsteuerung
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einer Neugestaltung von Ausstellungen in Museen und sei daher an einer Angebotsabga-
be gehindert. In einem derartigen Fall ist das nötige Interesse am Auftrag in ausreichen-
der Weise durch eine Rüge nach § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB und die nachfolgende Stellung
eines Nachprüfungsantrags dokumentiert (Horn/Hofmann in Burgi/Dreher/Opitz, Beck
´scher Vergaberechtskommentar, Band 1, GWB, 4. Aufl. 2022, § 160 Rn. 28). Der Antrag-
steller rügt im Nachprüfungsverfahren gerade die Forderung dieser Referenz als unver-
hältnismäßig gemäß § 122 Abs. 4 Satz 1 GWB sowie die fehlende Aufteilung in ein Los
zur Projektsteuerung allgemein einerseits und ein Los zur Projektsteuerung Ausstellung
andererseits und die fehlende bzw. mangelhafte Dokumentation insoweit. Diese stel-
len auch mögliche Rechtsverletzungen gemäß § 97 Abs. 6, § 160 Abs. 2 Satz 1 GWB dar
(zum bieterschützenden Charakter des § 97 Abs. 4 Satz 2 GWB OLG Rostock, Beschl. v.
9. Dezember 2020, 17 Verg 4/20, juris Rn. 69; Kus in Röwekamp/Kus/Portz/Prieß, GWB,
5. Aufl. 2020, § 97 Rn. 223). Ferner erscheint es jedenfalls möglich, dass der Antragstel-
ler ohne die Mindestanforderung bzw. im Fall einer Losaufteilung ein möglicherweise er-
folgversprechendes Angebot hätte abgeben können, und ihm daher infolge der gerügten
Rechtsverletzungen ein Schaden entstanden ist, § 160 Abs. 2 Satz 2 GWB.

24 b) Der Antragsteller ist mit seinen Rügen nicht präkludiert, § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB.

25 aa) Bezüglich der Mindestanforderung einer Referenz über die Projektsteuerung der Neu-
gestaltung von drei Ausstellungen (Dauerausstellungen) samt Schnittstellenmanage-
ment liegt im Schreiben vom 7. September 2021 eine ausreichende und nach § 160
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 GWB rechtzeitige Rüge, die auch den im Nachprüfungsverfah-
ren ebenfalls bemängelten fehlenden Auftragsbezug der Referenz abdeckt. Ein Verstoß
gegen § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB liegt ebenfalls nicht vor.

26 bb) Soweit der Antragsteller nunmehr die fehlende Losaufteilung nach § 97 Abs. 4 Satz 2
GWB beanstandet, ist er damit ebenfalls nicht präkludiert. Zwar hat der Antragsteller die
fehlende Losaufteilung weder im Rügeschreiben vom 7. September 2021 noch im Nach-
prüfungsantrag vom 30. September 2023 erwähnt.

27 (1) Ein aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen erkennbarer Verstoß
im Sinn des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 GWB liegt aber nicht vor.

28 Die Erkennbarkeit des Verstoßes gegen eine Vergabevorschrift setzt einerseits die Er-
kennbarkeit der maßgeblichen Tatsachen, andererseits die Erkennbarkeit des Rechtsver-
stoßes voraus (OLG Frankfurt, Beschl. v. 30. März 2021, 11 Verg 18/20, juris Rn. 63; OLG
München, Beschl. v. 22. Oktober 2015, Verg 5/15, juris Rn. 43; Dicks in Ziekow/Völlink,
Vergaberecht, 20. Aufl. 2020, GWB § 160 Rn. 48). Dabei muss der Verstoß so deutlich zu-
tage treten, dass er einem verständigen Bieter bei der Vorbereitung seines Angebots be-
ziehungsweise seiner Bewerbung auffallen muss; übersteigerte tatsächliche und rechtli-
che Anforderungen dürfen diesbezüglich nicht an einen Bieter gestellt werden (OLG Mün-
chen, Beschl. v. 24. März 2021, Verg 12/20, juris Rn. 90, vgl. auch OLG Schleswig-Hol-
stein, Beschl. v. 27. Oktober 2022, 54 Verg 7/22, juris Rn. 66; OLG Frankfurt, Beschl. v.
30. März 2021, 11 Verg 18/20, juris Rn. 63; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19. September
2018, Verg 37/17, juris Rn. 50).
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29 Maßstab ist nach Ansicht des Senats ein durchschnittlich fachkundiger Bieter, der die üb-
liche Sorgfalt anwendet. Ob für die Erkennbarkeit des Vergabeverstoßes ein objektiver,
auf den durchschnittlichen verständigen Bewerber oder ein subjektiver, auf die indivi-
duellen Verhältnisse des Bieters abstellender Maßstab anzuwenden ist, wurde und wird
kontrovers diskutiert (für einen objektiven Maßstab: OLG SchleswigHolstein, Beschl. v.
27. Oktober 2022, 54 Verg 7/22, juris Rn. 66 f.; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 7. September
2022, 15 Verg 8/22, NZBau 2022, 615 [juris Rn. 21]; OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 30.
März 2021, 11 Verg 18/20, juris Rn. 63; OLG Rostock, Beschl. v. 21. Januar 2019, 17 Verg
8/18, juris Rn. 20; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19. September 2018, Verg 37/17, NZBau
2019, 390 [juris Rn. 50]; Dicks in Ziekow/Völlink, Vergaberecht, GWB § 160 Rn. 51; Sum-
ma in jurisPK-Vergaberecht, Stand 31. Mai 2023, § 160 Rn. 305; Wiese in Röwekamp/Kus/
Portz/Prieß, GWB-Vergaberecht, § 160 Rn. 126; für einen Vergabeverstoß bezüglich der
Zuschlagskriterien auch EuGH, Beschl. v. 12. März 2015, C-538/13, NZBau 2015, 306
Rn. 52 ff.; für einen subjektiven Maßstab: Horn/Hoffmann in Burgi/Dreher/Opitz, Beck
´scher Vergaberechtskommentar, Band 1, GWB § 160 Rn. 53 mit Zitaten aus der älte-
ren Rechtsprechung; offengelassen: OLG München, Beschl. v. 24. März 2021, Verg 12/20,
juris Rn. 92; Beschl. v. 2. Juni 2016, Verg 15/15, juris Rn. 49 ff.; OLG Celle, Beschl. v. 8.
September 2011, 13 Verg 4/11, juris Rn. 41). Der Senat schließt sich der ersten, inzwi-
schen herrschenden Meinung an. Für diese spricht insbesondere die Übereinstimmung
mit den Grundsätzen zur Auslegung der Vergabeunterlagen. Insoweit kommt es nicht
auf das Verständnis des individuellen, konkreten Bewerbers an, sondern auf den objek-
tiven Empfängerhorizont eines potenziellen Bieters (BGH, Beschl. v. 7. Januar 2014, X
ZB 15/13, NZBau 2014, 185 Rn. 31; BGH, Beschl. v. 3. April 2012, X ZR 130/10 Rn. 10;
BayObLG, Beschl. v. 26. Mai 2023, Verg 2/23, juris Rn. 67); maßgeblich ist, wie ein ver-
ständiger, sachkundiger und mit derartigen Beschaffungsvorgängen vertrauter Bieter die
Vergabeunterlagen verstehen muss (BayObLG, Beschl. v. 3. Juni 2022, Verg 7/22, juris
Rn. 68; OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 5. November 2019, 11 Verg 4/19, juris Rn. 39). Es
liegt nahe, nach denselben Grundsätzen auch die Erkennbarkeit von Vergabeverstößen
aus den Vergabeunterlagen zu bewerten. Der objektive Maßstab steht ferner im Einklang
mit dem Wortlaut des § 160 Abs. 3 GWB. Während der Rügetatbestand in Ziffer 1 explizit
auf den Erkenntnisstand des konkreten Bieters abstellt, wird die individuelle Ausprägung
in den Ziffern 2 und 3 nicht wiederholt, also keine Erkennbarkeit „für den Antragsteller“,
sondern nur die (generelle) Erkennbarkeit anhand der Bekanntmachung beziehungswei-
se der Vergabeunterlagen gefordert (so auch Dicks, a. a. O. Rn. 50).

30 Gemäß § 97 Abs. 4 Satz 2 GWB sind Leistungen in der Menge aufgeteilt (Teillose) und
getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Unter dem Begriff „Fachlos“
sind Leistungen zu verstehen, die von einem bestimmten Handwerks- oder Gewerbebe-
trieb ausgeführt werden, d. h. einem bestimmten Fachgebiet zuzuordnen sind. Für die
Frage, ob die Bildung eines eigenständigen Fachloses geboten ist, kommt es darauf an,
ob für die spezielle Leistung ein eigener Anbietermarkt mit spezialisierten Fachunterneh-
men seit längerem besteht oder sich gerade herausgebildet hat. Entscheidend ist mit-
hin eine hinreichende Abgrenzbarkeit (OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29. April 2022, 15 Verg
2/22, juris Rn. 54; OLG München, Beschl. v. 9. April 2015, Verg 1/15, juris Rn. 66; OLG
Naumburg, Beschl. v. 14. Mär 2013, 2 Verg 8/12, juris Rn. 61; Knauff in Münchener Kom-
mentar zum Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2022, GWB § 97 Rn. 24; Kus in Röwekamp/Kus/
Portz/Prieß, GWB, § 97 Rn. 197).
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31 Unter Anwendung dieser Grundsätze bestand vorliegend jedenfalls keine Rügepflicht des
Antragstellers. Zwar war aus der Auftragsbekanntmachung ohne Weiteres ersichtlich,
dass die Antragsgegnerin keine Losaufteilung vorgesehen hatte. Unter Ziffer II 1.6) ist
ausdrücklich angeführt: „Aufteilung des Auftrags in Lose: nein“. Indessen hätte für den
Antragsteller nur dann eine Rügepflicht nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 GWB be-
standen, wenn auch erkennbar gewesen wäre, dass eine Pflicht zur Bildung eines Fach-
loses „Projektsteuerung Teilprojekt Ausstellungen“ bestand. Dabei kann unterstellt wer-
den, dass einem durchschnittlichen Bieter die grundsätzliche, in § 97 Abs. 4 Satz 2 GWB
verankerte Pflicht zur Bildung von Fachlosen bekannt ist. Indessen genügt dies nicht.
Eine Rügepflicht setzt ferner voraus, dass ein durchschnittlich fachkundiger Bieter un-
ter Anwendung der üblichen Sorgfalt auch erkennen kann, dass es einen eigenständi-
gen Anbietermarkt mit spezialisierten Fachunternehmen im Bereich Projektsteuerung
Ausstellungen gibt (vgl. OLG München, Beschl. v. 25. März 2019, Verg 10/18, juris Rn.
46 ff.). Das Bestehen eines derartigen Markts kann in einzelnen Bereichen, wie etwa der
Glasreinigung (vgl. Kus, a. a. O., Rn. 197; OLG München, Beschl. v. 25. März 2019, Verg
10/18, juris Rn. 49) ohne Weiteres erkennbar sein. Vorliegend ist das Bestehen eines
derart spezialisierten Markts aber weder nach dem Vortrag der Parteien noch sonst of-
fensichtlich. Insbesondere war auch ein durchschnittlich fachkundiger Bieter unter An-
wendung der üblichen Sorgfalt nicht verpflichtet, zunächst selbst eine Markterkundung
durchzuführen, um sich Klarheit über das Bestehen eines speziellen Anbietermarkts und
damit verbunden die Pflicht zur Fachlosbildung zu verschaffen. Allein aus der Tatsache,
dass ein Bieter – wie vorliegend der Antragsteller – selbst über keine entsprechende Re-
ferenz verfügt, konnte und musste er auch noch nicht auf das Bestehen eines eigenen
Anbietermarkts zur Projektsteuerung im Bereich Ausstellungen schließen.

32 Nur ergänzend sei auf Folgendes hingewiesen: Besteht nach § 97 Abs. 4 Satz 2 GWB
grundsätzlich eine Pflicht zur Losaufteilung, kann hiervon nach § 97 Abs. 4 Satz 3 GWB
abgesehen werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Ob ei-
ne Rügepflicht nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 bzw. 3 GWB nur dann besteht, wenn auch
die Gründe des Auftraggebers, von der Losbildung abzusehen, für den Bieter erkennbar
waren, erscheint fraglich (abstellend auf die Erkennbarkeit der Gründe OLG Frankfurt a.
M., Beschl. v. 14. Mai 2018, 11 Verg 4/18, juris Rn. 56; Summa in jurisPK-Vergaberecht,
6. Aufl. Stand 31. Mai 2023, § 160 GWB Rn. 317 ff.; letztlich offengelassen von OLG Düs-
seldorf, Beschl. v. 8. März 2017, Verg 39/16, juris Rn. 60; nur auf die Erkennbarkeit der
fehlenden Losaufteilung stellen ab OLG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 27. Oktober 2022,
54 Verg 7/22, juris Rn. 67; Beschl. v. 13. Juni 2019, 54 Verg 2/19, juris Rn. 129; OLG Cel-
le, Beschl. v. 8. September 2011, 13 Verg 4/11, juris Rn. 41). Dagegen spricht, dass bei
Bestehen eines spezialisierten Marktes die Fachlosbildung den Regelfall und das Abse-
hen davon die für den Auftraggeber begründungsbedürftige Ausnahme darstellt, so dass
nach den Umständen ein Vergabeverstoß naheliegt. Mit Sinn und Zweck der Rügepflicht
erscheint es nur schwer zu vereinbaren, wenn der Bieter in einer derartigen Situation
sich die Rüge des – naheliegenden – Vergabeverstoßes für den Fall vorbehalten kann,
dass sein Angebot nicht zum Zuge kommen soll. Letztlich würde die Rügepflicht in er-
heblichem Umfang leerlaufen, wenn der Bieter erst nach Erkennbarkeit der Gründe des
Auftraggebers, also häufig erst nach Einsicht in den Vergabevermerk, zur Rüge verpflich-
tet sein könnte. Vorliegend bedarf dies aber keiner Entscheidung.
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33 (2) Der Antragsteller ist mit der Rüge entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin nicht
nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB präkludiert. Der Einwand der Antragsgegnerin, der
Antragsteller habe nicht innerhalb von 10 Tagen nach Inanspruchnahme von Rechtsrat
die fehlende Losaufteilung gerügt, überzeugt nicht. Eine Beratung durch eine Syndikus-
anwältin ist ebenso wie die Beauftragung einer externen Rechtsanwaltskanzlei nicht au-
tomatisch gleichzusetzen mit der Kenntnis sämtlicher denkbarer Verstöße gegen Verga-
bevorschriften.

34 (3) Mangels Präklusion kommt es weder auf die vom Antragsteller aufgeworfene Fra-
ge an, ob der Verstoß gegen die Losaufteilungspflicht von Amts wegen aufzugreifen ist,
noch darauf, ob der Antragsgegner nach Beendigung der Aussetzung des Vergabever-
fahrens nochmals eine Frist zur Angebotsabgabe zu setzen hat.

35 2. Der Nachprüfungsantrag ist begründet. Zwar bestand keine Pflicht zur Fachlosbildung
(dazu unten a]), jedoch verstößt die Forderung einer Referenz zur Projektsteuerung der
Planung und Ausführung der Neugestaltung von wenigstens drei Dauerausstellungen
im Rahmen des Neubaus, der Sanierung oder des Umbaus eines Museums gegen § 122
Abs. 4 Satz 1 GWB (dazu unten b]).

36 a) Eine Pflicht zur Bildung von Fachlosen „Projektsteuerung allgemein / Teilprojekt Bau“
und „Projektsteuerung Teilprojekt Ausstellungen“ bestand nach § 97 Abs. 4 Satz 2 GWB
nicht. Wie bereits ausgeführt (siehe oben Ziffer 1 b] bb] [1]) hat eine Aufteilung in Fach-
lose grundsätzlich zu erfolgen, wenn sich für die konkrete Leistung ein eigener Anbie-
termarkt mit spezialisierten Fachunternehmen herausgebildet hat. Ein derartiger Anbie-
termarkt für Projektsteuerungsleistungen für die Neugestaltung von Ausstellungen ist
jedoch nicht ersichtlich. Weder dem schriftsätzlichen Vortrag der Beteiligten noch den
vorgelegten Unterlagen lässt sich entnehmen, dass ein solcher spezialisierter Anbieter-
markt vorhanden wäre. Dass die Fachplanung für die Teilprojekte Bau und Ausstellun-
gen unstreitig getrennt vergeben wurde, lässt nicht den Schluss darauf zu, es bestünden
auch im Bereich der Projektsteuerung entsprechende spezialisierte Anbietermärkte. Die
Tatsache, dass der Antragsteller zwar über Referenzen im Bereich der Projektsteuerung
Bau, aber nicht über Referenzen für die Projektsteuerung Ausstellungen verfügt, bedeu-
tet ebenfalls nicht zwingend, dass es sich insoweit um einen getrennten Markt für ent-
sprechende Projektsteuerungsleistungen handelt. Ferner konnten in der mündlichen Ver-
handlung vom 26. Juli 2023 auf Nachfrage des Senats weder der Antragsteller noch die
Antragsgegnerin bestätigen, dass ein entsprechender Spezialmarkt existiert.

37 Ob ausreichende wirtschaftliche und technische Gründe für eine Gesamtvergabe nach
§ 97 Abs. 4 Satz 3 GWB vorlagen und ob diese dokumentiert wurden, bedarf daher kei-
ner Entscheidung mehr.

38 b) Die von der Antragsgegnerin auch nach der Teilabhilfe noch als Mindeststandard ge-
forderte Referenz einer „Projektsteuerung der Planung und Ausführung der Neugestal-
tung von wenigstens drei Einzelausstellungen (Dauerausstellungen) im Rahmen des
Neubaus / der Sanierung / eines Umbaus eines Gebäudes einschließlich der Betreuung
der Schnittstelle zum Bauprojekt“ verstößt gegen § 122 Abs. 4 Satz 1 GWB.
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39 aa) Die als Mindeststandard für die technische und berufliche Leistungsfähigkeit gefor-
derte Referenz ist an § 122 Abs. 4 Satz 1 GWB zu messen. Wenn eine Referenz gefordert
wurde ohne Rückbezug zu eigenständig aufgestellten Eignungskriterien, definiert die Re-
ferenz konkludent auch die materiellen Eignungskriterien (BayObLG, Beschl. v. 29. Juli
2022, Verg 16/21, juris Rn. 122; OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 23. Dezember 2021, 11
Verg 6/21, juris Rn. 73; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 27. Juni 2018, Verg 4/18, juris Rn. 39).

40 bb) Grundsätzlich steht dem Auftraggeber bei der Auswahl der Eignungskriterien ein Be-
urteilungsspielraum zu, der seine Grenzen in § 122 Abs. 4 GWB findet (OLG Frankfurt a.
M., Beschl. v. 23. Dezember 2021, 11 Verg 6/21, juris Rn. 71; OLG Düsseldorf, Beschl. v.
27. Juni 2018, Verg 4/18, juris Rn. 42). Es dürfen nur Eignungskriterien aufgestellt wer-
den, die mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu ihm in einem angemessenen
Verhältnis stehen. Die Eignungskriterien müssen geeignet und erforderlich sein, um die
Leistungsfähigkeit in Bezug auf den ausgeschriebenen Auftragsgegenstand nachzuwei-
sen. Dabei sind unter anderem die Komplexität des Auftrags und das Gewicht, das die
ordnungsgemäße Auftragserfüllung für den Auftraggeber hat, in den Blick zu nehmen.
Je komplexer der Auftragsgegenstand, desto höhere Eignungsanforderungen können
gestellt werden (OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 23. Dezember 2021, 11 Verg 6/21, juris
Rn. 71; Beschl. v. 30. März 2021, 11 Verg 18/20, juris Rn. 72; OLG Düsseldorf, Beschl.
v. 27. Juni 2018, Verg 4/18, juris Rn. 47). In die Angemessenheitsprüfung einzubeziehen
sind aber auch die Auswirkungen auf den Wettbewerb. Der Auftraggeber hat abzuwä-
gen zwischen einer möglichst großen Auswahl an Angeboten und der Gefahr nicht ord-
nungsgemäßer Ausführung. Besonders hohe Anforderungen können unangemessen sein,
wenn sie wettbewerbsbeschränkende Wirkung entfalten, weil nur ein oder wenige Un-
ternehmen sie erfüllen. In einem solchen Fall ist es nötig, dass die Anforderungen durch
gewichtige Gründe gerechtfertigt sind. Je einschneidender der Wettbewerb beschränkt
wird, desto höher sind die Anforderungen an die gewichtigen Gründe (OLG Frankfurt a.
M., Beschl. v. 30. März 2021, 11 Verg 18/20, juris Rn. 74; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 27.
Juni 2018, Verg 4/18, juris Rn. 50).

41 cc) Unter Anwendung dieser Grundsätze genügt die geforderte Referenz nicht mehr den
Anforderungen des § 122 Abs. 4 Satz 1 GWB. Zwar kann die geforderte Referenz nach
Ansicht des Senats zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit als
– noch – geeignet angesehen werden (dazu unten [1]). Jedoch sind die Anforderungen,
soweit der Nachweis von Projektsteuerungsleistungen bezüglich dreier Dauerausstellun-
gen gefordert wird, unter Berücksichtigung der damit notwendigerweise verbundenen
Wettbewerbsbeschränkung unangemessen hoch (dazu unten [2]). Bei Fortbestehen der
Beschaffungsabsicht obliegt es der Antragsgegnerin, im Rahmen des ihr zustehenden
Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Senats jeden-
falls die gerügte Mindestreferenz neu zu fassen, sowie die Eignung, Erforderlichkeit und
Angemessenheit der Referenz zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungs-
fähigkeit für die ausgeschriebene Projektsteuerungsleistung konkret und unter Berück-
sichtigung etwaiger wettbewerbsbeschränkender Wirkungen zu dokumentieren. Gegebe-
nenfalls wäre auch klarzustellen, in welchem Umfang Nachunternehmer eingesetzt wer-
den können und für welche konkreten Projektsteuerungsleistungen (z. B. in Bezug auf
Teilprojekte oder das Gesamtprojekt) es der Referenz bedarf (vgl. dazu unten [2] [ee]).
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42 (1) Die geforderte Referenz ist zwar auftragsbezogen, da sie gerade einen Teilbereich
genau der Leistungen umfasst, die ausgeschrieben sind. Zugunsten der Antragsgegne-
rin kann auch angenommen werden, dass sie zum Nachweis der technischen und berufli-
chen Leistungsfähigkeit geeignet ist, obwohl dies bereits gewissen Bedenken begegnet.

43 Zum einen bleibt mangels konkreter Definition schon unklar, wann aus Sicht der An-
tragsgegnerin „eine“ Ausstellung und wann daher „drei“ Ausstellungen vorliegen. Vorga-
ben zur Größe und zu den Themen der drei Ausstellungen finden sich ebenfalls nicht. Ob
die Projektsteuerung der Neugestaltung von drei kleinen Einzelausstellungen beispiels-
weise eines Bauernhofmuseums tatsächlich den Rückschluss auf die Eignung für die Pro-
jektsteuerung im vorliegenden Großprojekt zulässt, mag zweifelhaft erscheinen, ist aber
noch vom Beurteilungsspielraum gedeckt.

44 Zum anderen begründet die Antragsgegnerin das Erfordernis der drei Ausstellungen da-
mit, dass Objekte mit unterschiedlichen konservatorischen Anforderungen, Klimaemp-
findlichkeit oder Transportgewicht wie etwa Flugzeuge oder Eisenbahnen einerseits und
optische Geräte andererseits, auch zu unterschiedlichen Prozessen im Rahmen der Aus-
stellungsneugestaltung führten. Diese unterschiedlichen Prozesse müssten auch dem
Projektsteuerer bekannt sein. Zweifelhaft erscheint indessen, ob zum Nachweis hier-
für die konkret geforderte Referenz geeignet ist. Denn diese verlangt zwar die Neuge-
staltung von drei Ausstellungen, lässt aber offen, ob es sich tatsächlich um Ausstellun-
gen mit deutlich unterschiedlichen Exponaten handelt. Von der Referenzanforderung ge-
deckt wären auch drei Ausstellungen mit Exponaten, bei denen sich z. B. die konserva-
torischen Anforderungen, Klimaempfindlichkeit und Transportgewicht kaum unterschei-
den. Dennoch erscheint auch dies als noch vom Beurteilungsspielraum der Auftraggebe-
rin gedeckt, zumal bei einer größeren Zahl an Ausstellungen sich die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass es sich um Ausstellungen mit deutlich unterschiedlichen Arten von Expona-
ten handelt. Ferner würden weitergehende Vorgaben zu den geforderten Ausstellungen
den Wettbewerb noch weiter einschränken (dazu noch unten [2]).

45 (2) Indessen stellt die Mindestreferenz zum Nachweis der Leistungsfähigkeit unangemes-
sen hohe Anforderungen, insbesondere unter Berücksichtigung der damit notwendiger-
weise verbundenen Wettbewerbsbeschränkung.

46 (a) Nachvollziehbar und im Grundsatz nicht zu beanstanden ist die Vorgabe der Antrags-
gegnerin, dass der Bieter Erfahrungen mit der Steuerung und Koordinierung der Neuge-
staltung gerade von Ausstellungen in Museen vorweisen müsse.

47 Insoweit hat die Antragsgegnerin darauf verwiesen, dass vorliegend die konkreten Neu-
gestaltungen der Ausstellungen in einem Parallelprozess entwickelt würden. Dazu ge-
hörten auch die Prozesse zur Erstellung der Begleitmedien und zur Entwicklung der di-
daktischen Inhaltsvermittlung. Der Auftrag umfasse daher gerade auch die Organisati-
on und Steuerung der inhaltlichen Entwicklungsprozesse in allen fünf vom Realisierungs-
abschnitt 2 betroffenen Ausstellungen. Hierbei seien eine Vielzahl sehr unterschiedlicher
Projektbeteiligter (Kuratoren, Grafikverantwortliche, Ausstellungsarchitekten, Textplaner,
Ausstellungsplaner, Medienplaner, technische Planer, museumsinterne Planungs- und
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Ausführungsbeteiligte) mit den von ihnen verantworteten Prozessen zielgerichtet zu or-
ganisieren und zu steuern. Zudem müsse der Umgang mit konservatorischen Vorgaben
bekannt sein, um eine entsprechende Organisation aufzubauen und gegebenenfalls kor-
rigierend eingreifen zu können. Es gehe um die Synchronisierung der gesamten inhaltli-
chen Entwicklungsprozesse mit den übrigen Planungsabläufen und die Integration in das
Bauprojekt und Gebäude.

48 Diese Erwägungen sind jedenfalls nachvollziehbar. Dabei verkennt der Senat nicht, dass
Auftragsgegenstand nicht die Planung, sondern die Projektsteuerung ist, und dass auch
im Rahmen von reinen Bauprojekten unter Umständen umfangreiche und schwierige
Prozesse etwa betreffend Innenausbau einerseits und Außenaufbau andererseits zu ko-
ordinieren sind. Auch verweist der Antragsteller zutreffend darauf, dass es hochkomple-
xe Bauvorhaben mit ganz speziellen, sensiblen Nutzeranforderungen gibt wie etwa den
Krankenhausbau, OP- und Diagnostikraumausstattungen, Tierforschungshäuser oder Mu-
seumsbau mit besonderen gestalterischen Anforderungen, bei denen ebenfalls eine Viel-
zahl verschiedener Projektbeteiligter samt der maßgeblichen Prozesse zu steuern sind.
Indessen unterscheiden sich derartige Projekte von dem vorliegenden insoweit, als die
vom Antragsteller angeführten, zu beachtenden (Nutzer-) Vorgaben wie Hygiene- oder
Tierschutzvorschriften, raumklimatische, Beleuchtungs- und Akkustikanforderungen re-
gelmäßig bereits bei Beginn des Projekts weitgehend absehbar sind oder sogar festste-
hen. Dagegen sind im hiesigen Projekt die Nutzervorgaben aufgrund der gleichzeitig
mit der Gebäudesanierung laufenden Neugestaltung von Ausstellungen vorab nicht be-
kannt, sondern werden in Parallelprozessen erst entwickelt. Dadurch ist mit einer Viel-
zahl höchst unterschiedlicher Beteiligter und parallel ablaufenden, komplexen Prozessen
zu rechnen. Dass sich daraus weitergehende Anforderungen auch an die Projektsteue-
rung, die Koordinierung der Prozesse und Termine, die Einhaltung von Qualitätsvorgaben
und Kostenrahmen ergeben, erscheint jedenfalls nachvollziehbar. Ferner handelt es sich
um ein äußerst umfangreiches Projekt mit der gleichzeitigen Neugestaltung nicht einer,
sondern von fünf Ausstellungen. Es ist aus Sicht des Senats daher per se nicht zu bean-
standen, wenn als Mindestanforderung eine Referenz mit Erfahrung in der Projektsteue-
rung der Neugestaltung von Ausstellungen gefordert wird.

49 (b) Allerdings sind in der Gesamtschau die von der Antragsgegnerin geforderten Min-
deststandards unverhältnismäßig hoch und geeignet, den Wettbewerb in einer Weise zu
beschränken, die sich auch mit der ganz erheblichen Bedeutung des Projekts nicht mehr
rechtfertigen lässt.

50 (aa) Die Zahl möglicher als Referenz in Betracht kommender Projekte wird bereits da-
durch deutlich eingeschränkt, dass es sich um die Neugestaltung von Dauerausstellun-
gen handeln muss. Die Projektsteuerung in Bezug auf die Neugestaltung von temporä-
ren oder Wanderausstellungen genügt hingegen nicht. Weshalb die Neugestaltung einer
Dauerausstellung erforderlich sein soll, erschließt sich nicht. Die Antragsgegnerin trägt
dazu vor, es gebe einen grundlegenden Unterschied zwischen temporären und Dauer-
ausstellungen in Bezug auf die Programmatik, die Dauerhaftigkeit und Qualität, die Kom-
plexität der technischen Anlagen, die Planungen für spätere Aktualisierungsmöglichkei-
ten und die konservatorischen Anforderungen. Auch würden nur bei Dauerausstellungen
sogenannte „Mock-Ups“ (insbesondere zum Test der Haltbarkeit) erstellt. Zwar erschei-
nen die angeführten Unterschiede nachvollziehbar. Jedoch vermag der Senat nicht zu
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erkennen, dass die dargestellten Differenzen nicht nur die Planung und Gestaltung der
Ausstellung, sondern auch die Projektsteuerung signifikant beeinflussen. Dass sich auf
der Ebene der Projektsteuerung spürbare Unterschiede zwischen der Neugestaltung von
temporären und von Dauerstellungen ergeben, hat die Antragsgegnerin auch unter Be-
rücksichtigung ihrer ergänzenden Erläuterung in der mündlichen Verhandlung (insbeson-
dere zu den Mock-Ups) nicht hinreichend darzustellen vermocht.

51 (bb) Eine weitere erhebliche Einschränkung in Bezug auf mögliche Referenzen folgt
daraus, dass diese sich auf die Neugestaltung von drei Dauerausstellungen beziehen
müssen. Insoweit hat die Antragsgegnerin insbesondere darauf verwiesen, dass unter-
schiedliche Ausstellungsgegenstände wie etwa große Maschinen oder Fahrzeuge einer-
seits oder klimasensible Exponate wie optische Geräte andererseits auch verschiedene
Schwerpunkte in den jeweils zu koordinierenden Prozessen bedingten. Aufgabe des Pro-
jektsteuerer sei es, ganz unterschiedliche Prozesse zu verschiedenen Zeiten anzustoßen.
In der mündlichen Verhandlung hat die Antragsgegnerin hierzu ergänzt, bei der Forde-
rung nach einer Referenz mit drei Dauerausstellungen sei die Wahrscheinlichkeit hoch,
dass es sich um Exponate mit unterschiedlichen Anforderungen gehandelt habe. Man
habe aber auch keine zu spezifischen Anforderungen an den Ausstellungsinhalt festle-
gen wollen. Auch wenn es daher keine Vorgaben bezüglich des Inhalts der drei Dauer-
ausstellungen (und auch nicht bezüglich der Größe und Themen) gibt, handelt es sich
um hohe Anforderungen, wie die Antragsgegnerin selbst eingeräumt hat. Die Vorgabe
der drei Dauerstellungen ist jedenfalls geeignet, den möglichen Bewerberkreis erheblich
einzuschränken. Es mag, wie die Antragsgegnerin ausgeführt hat, eine Vielzahl an Muse-
en geben, die innerhalb der letzten zehn Jahre Umbauten und eine Neugestaltung ihrer
Ausstellungen vorgenommen und dabei Projektsteuerer beschäftigt haben. Die Eignung
als Referenz erfordert aber, dass es sich um Museen handelte, die über mindestens drei
Dauerausstellungen verfügten und diese gleichzeitig mit Neubau-, Umbau- oder Sanie-
rungsmaßnahmen neu gestalteten. Erschwerend kommt hinzu, dass es auch nach dem
Vortrag der Antragsgegnerin keine einheitliche Definition gibt, was überhaupt unter „ei-
ner“ Ausstellung zu verstehen ist. Sofern daher ein Museum seine gesamten Exponate
als eine einheitliche Sammlung und Dauerausstellung versteht, könnte ein mit der Neu-
gestaltung beauftragter Projektsteuerer dies dennoch nicht als taugliche Referenz für
die hiesige Ausschreibung angeben, selbst wenn es sich um ein großes Museum mit ei-
ner Vielzahl unterschiedlichster Arten von Exponaten handelte. Unter diesem Aspekt er-
scheint ferner fraglich, ob zum Nachweis der Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichs-
ten Exponaten es tatsächlich erforderlich ist, dass eine Referenz bezogen auf drei Dauer-
ausstellungen nachgewiesen wird.

52 (cc) Die dargestellten hohen Referenzanforderungen sind schon an sich geeignet, den
Wettbewerb erheblich einzuschränken. Dabei ist ferner zu berücksichtigen, dass die An-
tragsgegnerin als weitere Mindestanforderung zwei Referenzen über eine Projektsteue-
rung bei Bauvorhaben mit Baukosten über mindestens 100 Millionen € brutto und einer
Mindestlaufzeit von fünf Jahren fordert. Weitere Mindestvoraussetzung ist eine Beschäf-
tigung von mindestens 80 Mitarbeitern, davon mindestens 50 Architekten und Bauin-
genieure. Der Senat verkennt nicht, dass diese Mindestanforderungen vom Antragstel-
ler nicht gerügt wurden. Indessen können bei der Prüfung, in welchem Umfang die (ge-
rügte) Mindestanforderung einer Ausstellungsreferenz wettbewerbsbeschränkende Wir-
kung entfaltet, die weiteren Mindestanforderungen nicht gänzlich außer Betracht blei-
ben. Dass es überhaupt eine nennenswerte Anzahl von Projektsteuerungsbüros dieser
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Größe gibt, die zudem über die geforderten Referenzen in Bezug auf die Neugestaltung
dreier Dauerausstellungen verfügen, hat die Antragsgegnerin nicht dargelegt. Die Be-
hauptung, bei Internetrecherchen fänden sich allein in Berlin mindestens fünf große Mu-
seumsprojekte aus den Jahren 2010 bis 2020, die von unterschiedlichen Projektsteue-
rungsbüros als Referenzen angeführt würden, genügt nicht. Die Antragsgegnerin hat
schon nicht dargetan, dass die Projekte in Berlin jeweils die Neugestaltung von mindes-
tens drei Dauerausstellungen umfasst hätten. Auch ist von ihr weder ausgeführt noch
sonst ersichtlich, dass die recherchierten Projektsteuerungsbüros die geforderte Zahl an
Mitarbeitern, Architekten und Bauingenieuren hätten.

53 (dd) Etwas anderes lässt sich auch nicht aus dem tatsächlichen Verlauf des Vergabever-
fahrens ableiten. Nach dem Vortrag der Antragsgegnerin ist nur ein Angebot (des P.) ein-
gegangen. Dies stellt allenfalls ein Indiz für, aber nicht gegen eine erhebliche wettbe-
werbsbeschränkende Wirkung der Referenzanforderungen dar. Dass sich fünf bis sechs
Unternehmen für die Ausschreibung interessiert hätten, wie die Antragsgegnerin in der
mündlichen Verhandlung weiter ausgeführt hat, ändert hieran nichts. Wenn ein Interes-
sent nach Einblick in die Auftragsbekanntmachung von der Abgabe eines Angebots ab-
sieht, spricht dies eher dafür, dass die gestellten Anforderungen (zu) hoch waren. Jeden-
falls lässt sich aus dem bloßen Interesse der Unternehmen nicht folgern, der Wettbewerb
sei durch die Referenzanforderungen nicht übermäßig beschränkt worden.

54 (ee) Zu keinem anderen Ergebnis führt es, dass den Bietern der Einsatz von Nachunter-
nehmern oder die Bildung von Bietergemeinschaften offen gestanden hätte. Zwar ergibt
sich aus dem „Formblatt Referenzen“, dass die Referenzangaben sich auch auf das je-
weilige Mitglied der Bietergemeinschaft oder den Nachunternehmer beziehen können.
Auch ist in der Auftragsbekanntmachung unter III. 1.3) zur technischen und beruflichen
Leistungsfähigkeit vorgesehen, dass die Anteile des Auftrags, die an Unterauftragneh-
mer vergeben werden sollen und der Name des jeweiligen Unterauftragnehmers samt
gesonderter Eigenerklärung anzugeben sei. Ob es sich aus den Unterlagen hinreichend
klar ergibt, dass - wie von der Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung darge-
stellt - nur der Teilprojektleiter Ausstellungen, nicht aber der Gesamtprojektleiter von
dem Büro gestellt werden muss, das über die Ausstellungsreferenz verfügt, mag frag-
lich erscheinen, kann aber vorliegend zugunsten der Antragsgegnerin unterstellt werden.
Denn auch dies ändert nichts daran, dass selbst bei Einsatz eines Nachunternehmers für
die Steuerung des Teilprojekts Ausstellungen jedenfalls dieser die dargestellten hohen
Referenzanforderungen (Projektsteuerung der Neugestaltung von drei Dauerausstellun-
gen im Rahmen des Neubaus, des Umbaus oder der Sanierung eines Museums samt Be-
treuung der Schnittstellen zum Bauprojekt) zu erfüllen hätte. Im Übrigen wurde, wie aus-
geführt, tatsächlich nur ein Angebot abgegeben. Dass die Möglichkeit, Nachunternehmer
einzusetzen, die wettbewerbsbeschränkende Wirkung der hohen Referenzanforderungen
signifikant abgemildert hätte, erschließt sich daher nicht.

55 (ff) Der Senat verkennt nicht, dass es sich vorliegend um ein äußerst umfangreiches und
komplexes Projekt handelt, das erhebliche Herausforderungen auch für die Projektsteue-
rung mit sich bringt und von großer Bedeutung für die Antragsgegnerin ist. Auch dies
vermag jedoch die streitgegenständliche Mindestanforderung nicht mehr zu rechtferti-
gen.
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56 c) Ob die Vergabedokumentation den Vorgaben des § 8 VgV genügte und in welchem
Umfang etwaige Defizite durch die Erläuterungen in den Schriftsätzen und in den münd-
lichen Verhandlungen geheilt wurden, bedarf keiner Entscheidung.

57 d) Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin ist der Nachprüfungsantrag nicht deshalb
unbegründet, weil es an einer (zumindest nicht ausschließbaren) Beeinträchtigung der
Chance des Antragstellers auf den Zuschlag fehlte.

58 Wurde ein Bieter in seinem Recht auf Einhaltung der Vergabevorschriften verletzt, bleibt
sein Nachprüfungsantrag dennoch ohne Erfolg, wenn ihm tatsächlich weder ein Schaden
entstanden noch ein solcher wahrscheinlich ist. Die Vergabekammer und der Vergabese-
nat sind keine allgemeinen Kontrollinstanzen, die abstrakt für die Aufrechterhaltung oder
Wiederherstellung der objektiven Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens sorgen (BayO-
bLG, Beschl. v. 11. Januar 2023, Verg 2/21, juris Rn. 141; Beschl. v. 29. Juli 2022, Verg
13/21, juris Rn. 59; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 20. Dezember 2019, Verg 18/19, juris Rn.
48).

59 Vorliegend hat der Antragsteller zwar unstreitig keine eigene Referenz für die Projekt-
steuerung Ausstellungen vorzuweisen, auch nicht bezogen auf nur eine temporäre oder
eine Dauerausstellung. Indessen bedeutet dies nicht, dass im Fall einer Rückversetzung
und Neugestaltung der Auftragsbekanntmachung in Bezug auf die Mindestanforderun-
gen der Antragsteller keinerlei Aussichten auf den Zuschlag hätte. Dem Antragsteller
stünde gegebenenfalls die Möglichkeit offen, sich eines Nachunternehmers zu bedienen
oder eine Bietergemeinschaft zu bilden. Zudem kommt der Antragsgegnerin ein erhebli-
cher Beurteilungsspielraum zu, wie sie die Mindestanforderung neu fassen möchte. Zwar
hat sie die Rechtsauffassung des Senats zu beachten; dies schließt aber eine deutlich
umfassendere Neugestaltung nicht aus. Insbesondere ist die vorliegende Situation gera-
de nicht mit der Fallkonstellation vergleichbar, in der zwar eine Rechtsverletzung festzu-
stellen ist, das Angebot des Antragstellers aber aus anderen Gründen ohnehin vom Ver-
gabeverfahren auszuschließen wäre und somit keinerlei Chancen auf den Zuschlag hät-
te.

60 3. Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer sowie die
zur Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen des Antragstellers folgt aus § 182 Abs. 3
Satz 1, Abs. 4 Satz 1 GWB. Danach trifft denjenigen die Kostenlast, der im Verfahren un-
terliegt. Für die Frage, ob ein Antragsteller vollständig oder teilweise obsiegt, kommt es
nicht darauf an, ob er mit sämtlichen geltend gemachten Rügen durchzudringen ver-
mag, sondern ob er bei wertender Betrachtung das Ziel seines Nachprüfungsantrags er-
reicht (vgl. Krohn in Burgi/Dreher/Opitz, Beck´scher Vergaberechtskommentar, Band
1, GWB § 182 Rn. 13 f.; von Werder in Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht,
GWB § 182 Rn. 6 ff.). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat die Antragsgegne-
rin die Kosten insgesamt zu tragen. Dabei verkennt der Senat nicht, dass der Antragstel-
ler mit seinen Beanstandungen nicht vollständig durchdringt. Weder ist die vom Antrag-
steller gewünschte Losaufteilung erforderlich, noch ist die Forderung nach einer Refe-
renz von Projektsteuerungsleistungen im Rahmen der Neugestaltung einer Ausstellung
per se unzulässig, wie der Antragsteller meint. Indessen ist das Verfahren von der An-
tragsgegnerin dennoch (bei Fortbestehen der Beschaffungsabsicht und unter Berücksich-
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tigung der Rechtsauffassung des Senats) in den Stand vor der Auftragsbekanntmachung
zurückzuversetzen, was dem Antragsteller letztlich die Möglichkeit einer Beteiligung -
gegebenenfalls unter Einbeziehung eines Nachunternehmers - eröffnet.

61 Einer Entscheidung, ob die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten durch den
Antragsteller im Verfahren vor der Vergabekammer erforderlich war, bedarf es nicht, da
der Antragsteller erst im Beschwerdeverfahren durch eine externe Anwaltskanzlei vertre-
ten wurde. Bei den unter Ziffer 3 des Tenors im Beschluss der Vergabekammer festge-
setzten Gebühren hat es sein Bewenden.

62 Für das Beschwerdeverfahren bemisst sich die Entscheidung über die Tragung der Kos-
ten und die notwendigen Auslagen des Antragstellers nach § 175 Abs. 2, § 71 Satz 1
GWB. Aus den oben dargestellten Erwägungen entspricht es der Billigkeit, der Antrags-
gegnerin auch für das Beschwerdeverfahren die Pflicht zur Tragung der Gerichtskosten
und der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen des Antrag-
stellers aufzuerlegen.

63 4. Für den Streitwert war mangels Angebot des Antragstellers vom voraussichtlichen
Auftragswert nach dem Vergabevermerk der Antragsgegnerin auszugehen. Gemäß § 50
Abs. 2 GKG war damit der Streitwert, wie in der mündlichen Verhandlung im Einverneh-
men mit den Beteiligten erörtert, auf bis zu 380.000,00 € festzusetzen.

64 Dr. Heinrichsmeier
Vorsitzender Richter

   am Bayerischen Obersten   
Landesgericht

Niklaus
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